
 

Verkündungsblatt Universität Bielefeld | Amtliche Bekanntmachungen 8/52 180 
 

Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung der Fakultät für Geschichtswissenschaft, 
Philosophie und Theologie der Universität Bielefeld vom 30. Juni 2023 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 67 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. S. 780b), hat die Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie 
und Theologie der Universität Bielefeld gemäß § 1 Satz 3 der Rahmenpromotionsordnung der Universität 
Bielefeld vom 1. Juni 2023 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 52 
Nr. 7 S. 164) folgende Ordnung zur Änderung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Promotionsordnung der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie der Universität 
Bielefeld vom 15. Dezember 2021 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – 
Jg. 50 Nr. 12 S. 231) wird wie folgt geändert: 
 
1. In Ziffer 8 Absatz 1 wird folgender Satz 7 neu eingefügt und die Sätze 7 bis 11 (alt) werden zu 8 bis 12 (neu):  
 

„Bei einer kumulativen Dissertation ist Ziffer 9 Abs. 4 Satz 4 e) zu beachten.“  
 
2. Ziffer 9 Absätze 2 und 4 werden wie folgt neu gefasst: 
 

„(2) Die Dissertation ist eine monografische, in der Regel unveröffentlichte Arbeit. Im Fach Philosophie kann 
die Dissertation auch als kumulative Arbeit eingereicht werden, das Nähere regelt Absatz 4. Eine 
monografische Dissertation kann im Ausnahmefall bereits publizierte wissenschaftliche Abhandlungen 
der*des Doktorandin*Doktoranden einbeziehen, sofern ein thematischer Zusammenhang und eine einheitliche 
Fragestellung gegeben sind. Die Ausnahmen regelt für die Fächer Geschichtswissenschaft und 
Kunstgeschichte die Kommission für Promotionen, für die Fächer Philosophie und Theologie die jeweilige 
Abteilungskommission und für das Fach Diakoniewissenschaft die Kommission für Promotionen.“  
 
„(4) Eine kumulative Dissertation im Fach Philosophie setzt voraus, dass der*die Erstbetreuer*in diesem 
Format zugestimmt hat und diese Art der Dissertation in der Betreuungsvereinbarung festgehalten wird. Als 
schriftliche Promotionsleistung werden in diesem Fall wissenschaftliche Forschungsartikel vorgelegt, die unter 
einer gemeinsamen philosophischen Forschungsfrage entstanden sind und die zusammengenommen den 
wissenschaftlichen Rang einer Einzelarbeit haben. Die mit den Artikeln einzureichende ausführliche 
Darstellung muss die gemeinsame philosophische Forschungsfrage der Artikel erläuternd herausarbeiten und 
die Fragestellung sowie die wichtigsten in der Arbeit erzielten Ergebnisse in die wissenschaftliche 
Fachdebatte zum Thema einordnen. Weiter gilt:  

(a) Die kumulative Dissertation besteht aus mindestens drei Forschungsartikeln.  
(b) Alle drei Forschungsartikel müssen publikationsreif und bei international angesehenen, fachlich 

einschlägigen Fachzeitschriften oder Sammelbänden zur Veröffentlichung eingereicht sein. Mindestens 
einer der eingereichten Artikel muss in einer international angesehenen, fachlich einschlägigen und 
begutachteten Fachzeitschrift erschienen oder schriftlich nachweisbar zur Publikation angenommen 
sein. Bei noch nicht zur Veröffentlichung angenommenen Artikeln ist eine Bescheinigung der*des 
Erstbetreuerin*Erstbetreuers beizubringen, welche die Publikationsreife der Artikel bescheinigt. Die 
Abteilungskommission Philosophie entscheidet darüber, ob eine Fachzeitschrift oder ein Sammelband 
die formulierten Anforderungen erfüllt.  

(c) Im Promotionsverfahren werden die eingereichten Artikel unabhängig von einem bereits erfolgten peer-
review Verfahren und dem Publikationsort bzw. den Publikationsorten bewertet.  

(d) Der veröffentlichte oder zur Veröffentlichung angenommene Artikel sowie einer der weiteren beiden 
eingereichten Forschungsartikel müssen in Alleinautor*innenschaft verfasst sein. Ein dritter Artikel 
muss in Erst- oder Alleinautor*innenschaft verfasst sein. 

(e) Bei Artikeln in Ko-Autor*innenschaften sind von der*dem Doktorandin*Doktoranden schriftliche 
Bestätigungen der Ko-Autor*innen mit einzureichen, die die Anteile aller Autor*innen genau 
kennzeichnen, der Verwendung der Artikel in der kumulativen Dissertation zustimmen und bestätigen, 
dass durch die Veröffentlichung der Dissertation keine Urheberrechte verletzt werden. Ko-Autor*innen 
von eingereichten Artikeln kommen nicht als Gutachter*innen für die kumulative Dissertation in Frage. 

(f) Ausnahmen zu den formulierten Anforderungen sind nur im gut begründeten Einzelfall möglich. Über 
diese Ausnahmen entscheidet die Abteilungskommission Philosophie aufgrund einer schriftlichen 
Begründung der *des Erstbetreuerin*Erstbetreuers vor Einreichung der Arbeit. Die Anzahl von drei 
publikationsreifen Artikeln kann nicht unterschritten werden. Von der Vorgabe, dass einer dieser Artikel 
in einer international angesehenen, fachlich einschlägigen und begutachteten Fachzeitschrift 
erschienen oder schriftlich nachweisbar zur Publikation angenommen ist, kann ebenfalls nicht 
abgewichen werden.“ 

 
3. Ziffer 9 Absätze 4 bis 13 (alt) werden zu 5 bis 14 (neu).
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Artikel II: Inkrafttreten und Rügeausschluss 
 
(1) Diese Ordnung zur Änderung wird im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche 
Bekanntmachungen – bekanntgegeben und tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  
 
(2) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des HG NRW oder des Ordnungs- oder des sonstigen 
autonomen Rechts der Hochschule kann gegen diese Ordnung nur innerhalb eines Jahres seit ihrer 
Bekanntmachung geltend gemacht werden, es sei denn  

a) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,  
b) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,  
c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder  
d) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht 

hingewiesen worden.  
Die aufsichtsrechtlichen Befugnisse nach § 76 HG bleiben unberührt.  
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultätskonferenz der Fakultät für Geschichtswissenschaft, 
Philosophie und Theologie vom 17. Mai 2023. 
 
Bielefeld, den 30. Juni 2023 
 

Der Rektor 
der Universität Bielefeld 

in Vertretung 
Universitätsprofessorin Dr. Angelika Epple 




